
S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Die Mitwirkung der Rechtsanwaltschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik im Gerichtsverfahren

1. Die Rechtsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik ist eine gesellschaftliche Einrichtung der so
zialistischen Rechtspflege. Sie umfaßt die Kollegien der 
Rechtsanwälte, in denen sich die Mehrzahl der Rechts
anwälte freiwillig zusammengeschlossen haben, und die 
Einzelanwälte.
Die Rechtsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik, besonders die Kollegien, nehmen auf der 
Grundlage der Gesetze die Rechte und berechtigten In
teressen der Rechtsuchenden wahr. Sie tragen durch 
ihre Tätigkeit zur Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und zur Entwicklung des sozialistischen Staats
und Rechtsbewußtseins der Bürger bei.

2. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben obliegt dem Rechts
anwalt insbesondere
— beschuldigte oder angeklagte Bürger vor Gericht zu 

vertreten, die entlastenden und die die strafrecht
liche Verantwortlichkeit mildernden Umstände vor
zutragen. Er ist verpflichtet, zur Aufklärung der Sache 
und zur Wahrnehmung der Rechte und berechtigten 
Interessen seines Mandanten beizutragen;

— sofern es der Stand der Ermittlungen zuläßt, inhaf
tierte Beschuldigte in der Untersuchungshaftanstalt 
aufzusuchen und mit ihnen zu sprechen sowie nach 
Abschluß der Ermittlungen die Akten einzusehen;

— sachdienliche Anträge zu stellen. Er kann in der ge
richtlichen Hauptverhandlung an den Angeklagten, 
an Zeugen und Sachverständige unmittelbar Fragen 
richten;

— in Zivil- und Familienrechtssachen zur gütlichen Bei
legung von Konflikten beizutragen, seinen Mandan
ten vor Gericht zu vertreten und ihm beim Schutz 
seiner Rechte und berechtigten Interessen beizustehen, 
Zeugen anzubieten, Beweisanträge und andere sach
dienliche Anträge zu stellen, das Gericht bei der Auf
klärung des Sachverhalts zu unterstützen und seinem
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